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Stadt Geilenkirchen

Der Bürgermeister

Bekanntmachung

(Amtsblatt Nr. 24/2025, 13.12.2025)

I. Bebauungsplan Nr. 26, 1. Anderung der Stadt Geilenkirchen

11.12.2025

11. Geltungsbereich: Fläche im Stadtteil Geilenkirchen, südwestlich der Straße „Erlenweg",
nordostlich der Straße „Bauchemer Gracht" und südöstlich des Berufskollegs

111. Obersicht: Bebauungsplan Nr. 26, 1. Anderung der Stadt Geilenkirchen

• • • I Geltungsbereich des Plangebiets

IV. Beschluss Ober die Aufstellung gem. § 2 Abs. 1 BauGB

Der Rat der Stadt Geilenkirchen hat in seiner Sitzung am 10.12.2025 folgende Beschlüsse ge-

fasst:

a) das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 26, 1. Anderung der Stadt Geilenkir-

chen für den im Lageplan gekennzeichneten Geltungsbereich einzuleiten (Aufstellungsbe-

schluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB).

b) die Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB möglichst frühzeitig Ober die allgemeinen

Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die

Neugestaltung oder Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die

voraussichtlichen Auswirkungen der Planung für den Bebauungsplan Nr. 26, 1. Anderung der

Stadt Geilenkirchen offentlich zu unterrichten (frühzeitige Beteiligung) und ihr Gelegenheit zur

Außerung und Erörterung zu geben und

c) die Behörden und sonstigen Trager offentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch

die Planung bet-art werden kann, gem. § 4 Abs. 1 BauGB zu unterrichten.
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V. Ziel und Zweck der Planung Verfahren

Ein privater Investor verfolgt das Ziel, zentrumsnahes Wohnen mit Mehrfamilienhausern durch

Nachverdichtung einer innerstädtischen Fläche zu realisieren. Durch die Darstellung zusätzli-

cher Wohnbauflachen soli der Bedarf an Wohnraum befriedigt werden.

Zur planungsrechtlichen Sicherung des Vorhabens ist daher die Aufstellung eines Bebauungs-

plans erforderlich. In diesem Fall kann der Bebauungsplan nach § 13a BauGB im vereinfachten

Verfahren aufgestellt werden. Auch wenn im vereinfachten Verfahren auf die Durchführung

einer frühzeitigen Beteiligung verzichtet werden kann, soll dennoch eine freiwillige frühzeitige

Beteiligung erfolgen.

VI. Frühzeitige Unterrichtung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB

Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 26, 1. Anderung der Stadt Geilenkirchen liegt samt

Begründung und den dazugehörigen textlichen Festsetzungen in der Zeit vom

05.01.2026 bis einschliOlich 05.02.2026

zu jedermanns Einsicht im Rathaus der Stadtverwaltung Geilenkirchen, Markt 9, 52511 Gei-

lenkirchen - im Flur des Amtes für Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Umwelt, 2. Oberge-

schoss - während der Publikumszeiten

montags bis freitags von 08:00 bis 12.30 Uhr und

donnerstags von 14.00 bis 16:00 Uhr

Offentlich aus.

Wahrend dieses Zeitraums besteht die Gelegenheit, sich Ober die allgemeinen Ziele und Zwe-

cke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die kir die Neugestaltung oder

Entwicklung eines Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen un-

terrichten zu lassen. Ebenso besteht die Gelegenheit zur Außerung und Erörterung. Ansprech-

partner hierfür sind insbesondere die Mitarbeiter des Amtes für Stadtentwicklung, Bauverwal-

tung und Umwelt:

Herr Jochen Tichelbacker, Zimmer 229, Tel.-Nr. 02451 / 629-234,

Herr Jannik Känigs, Zimmer 223, Tel.-Nr. 02451 / 629-241 und

Herr Thomas Reinecke, Zimmer 224, Tel.-Nr. 02451 / 629-236.

Stellungnahmen können insbesondere in elektronischer Form, per E-Mail unter

stadtplanung@geilenkirchen.de oder Ober den nachfolgenden Link abgegeben werden:

https://www.o-sp.de/geilenkirchen/

Die Unterlagen zum Planungskonzept, diese Bekanntmachung, eine interaktive Karte mit Dar-

stellung der Lage des Plangebiets und weitere Informationen kännen ebenfalls Ober den vor-

genannten Link abgerufen werden.

Eine Abgabe von Stellungnahmen ist darüber hinaus auch in schriftlicher Form sowie zur Nie-

derschrift mäglich.

VII. Bekanntmachungsanordnung

Die unter IV genannten Beschlüsse des Rates der Stadt Geilenkirchen vom 10.12.2025 werden

hiermit gemäß § 2 Abs. 1 S. 2 BauGB offentlich bekannt gemacht.
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Sofern in dieser Bekanntmachung die Abkürzung „BauGB" verwendet wird, so ist das Bauge-
setzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634), in der

zurzeit geltenden Fassung, gemeint.

GejjenkirLhen, den 11.12.2025

Wh/71

Dr. Armin Leon

Bürgermeister



Öffentliche Bekanntmachung

Eintragung von Obermittlungssperren nach dem Bundesmeldegesetz:

Sie haben nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetztes (BMG) die Möglichkeit, einzelnen
Datenübermittlungen der Meldebehörde zu widersprechen.

Folgenden Datenübermittlungen k6nnen Sie widersprechen:

1. Widerspruch gegen die Obermittlung an das Bundesamt für das Personalmanagement der
Bundeswehr, soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, gemäß § 36 Abs. 2 BMG in Verbindung mit § 58c Abs. 1
Soldatengesetz.

2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche
Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern
Familienangehörige der meldepflichtigen Personen gemaß § 42 Abs. 2 und 3 BMG.

3. Widerspruch gegen die Obermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen oder Trager von
Wahlvorschlägen bei Wahlen und Abstimmungen gemag § 50 Abs. 1 und 5 BMG.

4. Widerspruch gegen die Obermittlung von Daten an Mandatsträger, Presse und Rundfunk aus
An lass von Alters- und Ehejubiläen gemäß § 50 Abs. 2 und 5 BMG.

5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage gemäß § 50 Abs. 3
und 5 BMG.

Der Antrag bedarf keiner Begründung, ist von keinen Voraussetzungen abhängig und gilt solange, bis
er durch eine gegenteilige Erklärung widerrufen wird. Die Eintragung von Übermittlungssperren ist
kostenlos.

Schnell und unbürokratisch ist die Beantragung von Obermittlungssperren Ober unseren
Onlineservice im Internet möglich. Hierzu können Sie folgenden Link
Auskunfts- und Übermittlungssperren - Serviceportal Stadt Geilenkirchen nutzen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit der Beantragung von Obermittlungssperren mit einem
formlosen Schreiben oder mittels eines Antragsformulars, welches Sie ebenfalls auf unserer
Homepage (www.geilenkirchen.de)

Stadt Geilenkirchen

Postanschrift:

?)•)10e(4-7
Dr. Armin Leon
Bürgermeister

Stadtverwaltung Geilenkirchen
Markt 9
52511 Geilenkirchen
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Amtsgericht Geilenkirchen

Beschluss

Im Wege der Zwangsvollstreckung soli am

Donnerstag, 29.01.2026, 09:00 Uhr,

2. Etage, Sitzungssaal 210, Konrad-Adenauer-Stralle 225, 52511 Geilenkirchen

folgender Grundbesitz:

Grundbuch von Obach-Palenberg, Blatt 460B,

BV lfd. Nr. 1

BV lfd. Nr. 2

BV lfd. Nr. 3

BV lfd. Nr. 4

Gemarkung Obach-Palenberg, Flur 16, Flurstück 938,

Gebaudefläche, Kirchplatz 12, Größe: 2 m2

Gemarkung Obach-Palenberg, Flur 16, Flurstück 1503,

Gebäudefläche, Wohnen, Kirchplatz 12, Größe: 179 m2

Gemarkung Obach-Palenberg, Flur 16, Flurstück 1502,

Gebaudeflache, Wohnen, Kirchplatz 12, Gröfle: 0 m2

Gemarkung Obach-Palenberg, Flur 16, Flurstück 1505,

Gebaudeflache, Wohnen, Rimburger Stralle, Größe: 3 m2

versteigert werden.

Laut Wertgutachten handelt es sich um mit einem zweigeschossigen

Reihenmittelhaus mit Gewölbekeller und nicht ausgebautem Dachgeschog bebaute

Grundstücke mit Gesamtgröße 184 m2. Es besteht ein Oberbau durch ein

Schuppengebaude auf ein Nachbargrundstück zu welchem ein dingliches

Nutzungsrecht eingetragen ist. Das Baujahr der Gebäude ist unbekannt, die

Wohnfläche bträgt ca. 184 m2, Kellerfläche ca. 8,6 m2, Schuppenfläche ca. 19,2 m2

Es besteht unfangreicher Restfertigstellungs-/Sanierungsbedarf sowie

Nachlegalisierungsbedarf zu begonnenen BaumafInahmen.
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Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 24.09.2024

eingetragen worden.

Der Verkehrswert wurde gemaß § 74a Abs. 5 ZVG auf

125.000,00 €

festgesetzt.

Die Einzelwerte betragen:

- Gemarkung Obach-Palenberg Blatt 460B, lfd. Nr. 1 20,00 €

- Gemarkung Obach-Palenberg Blatt 460B, lfd. Nr. 2 113.445,00 €

- Gemarkung Obach-Palenberg Blatt 460B, lfd. Nr. 3 2000, €

- Gemarkung Obach-Palenberg Blatt 460B, lfd. Nr. 4 210,00 €

Ein Bieter hat auf Verlangen 10% des Verkehrswertes als Sicherheit zu leisten.

Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen.

Betreibende Glaubiger: Wüstenrot Bausparkasse AG

Kontakt: Mosier lmmobilien, Königstr. 2, 42853 Remscheid, Telefon: 02191 973333,

Fax: 02191 5917411, E-Mail: info@mosler-immobilien.de

lst ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht spater als der

Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht

spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten

anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Glaubiger widerspricht.

Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt

und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Glaubigers und

den Obrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche

Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin

erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht ganzlich unberücksichtigt.

Es ist zweckmaflig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung

des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und

der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden

Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der

Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschaftsstelle abgeben.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des

nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die

Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das



Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt far das Recht der

Versteigerungserlös an die Ste Ile des versteigerten Gegenstandes.

Geilenkirchen, 13.10.2025

Amtsgericht

Haselmann

Rechtspfleger
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Amtsgericht Geilenkirchen 
  

Beschluss 

 

   
 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

 

Donnerstag, 19.03.2026, 09:00 Uhr, 
2. Etage, Sitzungssaal 210, Konrad-Adenauer-Straße 225, 52511 Geilenkirchen 

 

folgender Grundbesitz: 

Grundbuch von Geilenkirchen, Blatt 6461, 
BV lfd. Nr. 1 
Gemarkung Geilenkirchen, Flur 27, Flurstück 44, Gebäude- und Freifläche, von-
Bronsfeld-Straße 21, Größe: 698 m² 
 
versteigert werden. 

 
Laut Wertgutachten: freistehendes Einfamilienhaus mit Anbau und Garage sowie 
Hofüberdachung ca. aus dem Baujahr 1930. Das Objekt ist vermutlich nicht vermietet 
und wird durch einen Miteigentümer genutzt. Eine Innenbesichtigung hat nicht 
stattgefunden. Der Grundbesitz befindet sich im Ortsteil Gillrath der Stadt 
Geilenkirchen.Nach Beendigung bergbaulicher Sümpfungsmaßnahmen ist ein 
Grundwasserwiederanstieg  zu erwarten. Baulasten sind laut Auskunft der Stadt 
Geilenkirchen nicht eingetragen. Ein Energieausweis wurde nicht vorgelegt. 

Der Versteigerungsvermerk ist in das genannte Grundbuch am 16.01.2025  
eingetragen worden. 

Der Verkehrswert wurde gemäß § 74a Abs. 5 ZVG auf 

170.000,00 € 

festgesetzt. 
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Ist ein Recht in dem Grundbuch nicht vermerkt oder wird ein Recht später als der 
Versteigerungsvermerk eingetragen, so muss der Berechtigte dieses Recht 
spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten 
anmelden. Er muss das Recht glaubhaft machen, wenn der Gläubiger widerspricht. 
Das Recht wird sonst bei der Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt 
und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und 
den übrigen Rechten nachgesetzt. Soweit die Anmeldung oder die erforderliche 
Glaubhaftmachung eines Rechts unterbleibt oder erst nach dem Verteilungstermin 
erfolgt, bleibt der Anspruch aus diesem Recht gänzlich unberücksichtigt. 

Es ist zweckmäßig, schon zwei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung 
des Anspruchs, getrennt nach Hauptbetrag, Zinsen und Kosten der Kündigung und 
der die Befriedigung aus dem Versteigerungsgegenstand bezweckenden 
Rechtsverfolgung, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzuteilen. Der 
Berechtigte kann die Erklärung auch zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben. 

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Versteigerungsgegenstandes oder des 
nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, die 
Aufhebung oder einstweilige Einstellung des Verfahrens zu bewirken, bevor das 
Gericht den Zuschlag erteilt. Geschieht dies nicht, tritt für das Recht der 
Versteigerungserlös an die Stelle des versteigerten Gegenstandes.  
 

Geilenkirchen, 08.12.2025 
Amtsgericht 
 
Schlebusch 
Rechtspflegerin 

 












































